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Bestätigungsbericht 2021 
 
der Aufsichtsstelle über den Datenschutz 
an die Gemeindeversammlung der 
Einwohnergemeinde Kirchlindach, Kirchlindach 
 
Als Aufsichtsstelle über den Datenschutz der Einwohnergemeinde Kirchlindach prüften wir die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz gemäss Datenschutzgesetz des Kantons Bern vom 
19. Februar 1986 (DSG) und der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Kirchlindach vom              
29. November 1999 (rev. 12. Juni 2006). 
 
Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zeichnet der Gemeinderat verantwortlich. Unsere 
Aufgabe besteht darin, die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zu prüfen 
und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und 
Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Aufgrund unserer Prüfung können wir bestätigen, dass die gesetzlichen und reglementarischen Daten-
schutzvorschriften in den letzten 12 Monaten eingehalten worden sind. 
 
 
 
Burgdorf, 16. Mai 2022 
121'50'820/2121-6173/bre/tst 
 
 
BDO AG 
 
 

Thomas Stutz Bernhard Remund 
 
dipl. Wirtschaftsprüfer Betriebsökonom FH 
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Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2021 
an die Gemeindeversammlung der  

Einwohnergemeinde Kirchlindach, Kirchlindach 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Kirchlindach, bestehend aus Bericht-
erstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. De-
zember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.  

Verantwortung des Gemeinderates  
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kom-
munalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Imple-
mentierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahres-
rechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber 
hinaus ist der Gemeinderat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Arbeitshilfe für Rech-
nungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzu-
führen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Anga-
ben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für 
die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlun-
gen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser 
Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung 
von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein 
Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenom-
menen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prü-
fungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rech-
nungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften. 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV erfüllen und keine mit unse-
rer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 

Wir beantragen, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 mit Aktiven und Passiven von CHF 37'329'782.23 
und einem Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) von CHF 811'892.60 zu genehmigen. 

Burgdorf, 16. Mai 2022 

BDO AG 

 
Thomas Stutz 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
Bernhard Remund 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
 


	Bestätigungsbericht 2021

		2022-05-16T08:12:32+0200


		2022-05-16T11:03:19+0200


		2022-05-16T08:11:46+0200


		2022-05-16T11:01:26+0200




